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Die Art und Weise der Unterstützung ist zwischen dem In
vestitionsauftraggeber und den Hauptauftragnehmern zu 
vereinbaren. Dabei ist ein kontinuierlicher Erfahrungsrück
fluß über das Betriebsverhalten der Anlagen zu gewährlei
sten.

Spezielle Verantwortung der Generalauftragnehmer

§16

(1) Generalauftragnehmer sind Betriebe, die für einen In
vestitionsauftraggeber komplette nutzungsfähige Produk
tionsstätten, technologische Anlagen, Gebäude und bauliche 
Anlagen oder Wohnkomplexe als Finalprodukte errichten 
oder rekonstruieren. Die Verantwortung der Generalauftrag
nehmer umfaßt die Forschung und Entwicklung, die Mitwir
kung an der Ausarbeitung realer technischer und ökonomi
scher Vorgaben für die Vorbereitung der Investition sowie 
an der Vorbereitung der Grundsatzentscheidung, die Erar
beitung des Ausführungsprojektes einschließlich der Koor
dinierung der Ausführungsprojekte ihrer Kooperationspart
ner, die Errichtung der Investitionsvorhaben einschließlich 
der Leitung und Durchführung des Probebetriebes mit Lei
stungsnachweis und die Anleitung des Personals des Investi
tionsauftraggebers im Anlaufzeitraum, soweit in Rechtsvor
schriften nichts anderes festgelegt ist.

(2) Der Generalauftragnehmer ist gegenüber dem Investi
tionsauftraggeber auf vertraglicher Grundlage für die plan
mäßige Durchführung des gesamten Investitionsvorhabens 
verantwortlich. Er hat den Investitionsauftraggeber bei der 
Schaffung der Baufreiheit zu unterstützen. In den Verträgen 
sind Festlegungen zu treffen, durch die die planmäßige Pro
duktion bzw. Nutzung der vorhandenen Anlagen während 
der Investitionsdurchführung gesichert wird.

§17

(1) Der Generalauftragnehmer hat die für die Durchfüh
rung der Investition erforderliche Bau- und Montagefreiheit 
für seine Auftragnehmer zu gewährleisten.

(2) Der Generalauftragnehmer ist in Abstimmung mit sei
nen Auftragnehmern sowie dem Investitionsauftraggeber für 
eine den Erfordernissen der Investition entsprechende ra
tionelle Baustelleneinrichtung, die einheitliche Leitung und 
Koordinierung der Investitionsdurchführung, die Ordnung, 
Sicherheit und Disziplin auf der Baustelle, die Organisierung 
des überbetrieblichen Neuererwesens, die einheitliche Ge
staltung der Arbeite- und Lebensbedingungen auf der Bau
stelle und die Organisierung des komplexen Wettbewerbes 
entsprechend § 5 Absätze 2 bis 4 verantwortlich.

(3) Der Generalauftragnehmer hat entsprechend § 6 die 
von seinen Auftragnehmern erarbeiteten Ausführungspro
jekte zu koordinieren und die Arbeiten auf der Baustelle auf 
der Grundlage der bau- und montagetechnologischen Unter
lagen zu leiten.

(4) Der Generalauftragnehmer ist für die Leitung und 
Durchführung des Probebetriebes sowie die Vorbereitung der 
Abnahme des Investitionsvorhabens verantwortlich. In die 
Leitung und Durchführung des Probebetriebes ist der jewei
lige Verfahrensträger einzubeziehen, sofern der Generalauf
tragnehmer nicht Verfahrensträger ist. Dem Verfahrensträ
ger kann die Leitung und Durchführung des Probebetriebes 
vertraglich übertragen werden. Zur sicheren und leistungs
gerechten Fahrweise der Anlagen hat der Generalauftrag
nehmer Betriebsvorschriften sowie Bedienungsanleitungen 
einschließlich zugehöriger Schemata und Zeichnungen sowie 
Probebetriebsprogramme zu erarbeiten und an den Investi
tionsauftraggeber zu übergeben. Die Übergabe dieser Unter

lagen hat so rechtzeitig zu erfolgen, daß eine ordnungsge
mäße Vorbereitung des Bedienungs- und Leitpersonals bis 
zur Inbetriebnahme der Anlage möglich ist.

§18

(1) Der Generalauftragnehmer hat eine rationelle Kon
trolle über die termin- und qualitätsgerechte Durchführung 
des Investitionsvorhabens zu organisieren und durchzufüh
ren. Er führt periodisch Kontrollberatungen mit seinen Auf
tragnehmern durch und hat an den Kontrollberatungen des 
Investitionsauftraggebers teilzunehmen. Die Auftragnehmer 
haben dem Generalauftragnehmer dazu ihren materiellen 
Fertigungsstand nachzuweisen und ihn über Störungen im 
festgelegten Bau- und Montageablauf unverzüglich zu infor
mieren.

(2) Die Festlegungen im § 15 gelten für den Generalauf
tragnehmer entsprechend.

§19

Kontrolle durch die dem Investitionsauftraggeber 
übergeordneten Organe und die 

Zentrale Staatliche Inspektion für Investitionen 
sowie die Bank-, Finanz- und Preisorgane

Durch die dem Investitionsauftraggeber übergeordneten 
Organe und die Zentrale Staatliche Inspektion für Investi
tionen bei der Staatlichen Plankommission, die Banken, die 
Staatliche Finanzrevision und die Zentrale Staatliche Preis
kontrolle für Investitionen ist zur konsequenten Einhaltung 
von Ordnung und Disziplin bei der Durchführung der Inve
stitionen eine straffe Kontrolle durchzuführen. Sie haben 
ihre Kontrolltätigkeit darauf zu konzentrieren, daß
— die materiellen und finanziellen Fonds nach dem Prinzip 

der strengsten Sparsamkeit verwendet, der geplante In
vestitionsaufwand und die Inbetriebnahmetermine einge
halten, die mit der Grundsatzentscheidung bestätigten 
technischen und ökonomischen Kennziffern erreicht, kurze 
Bauzeiten auf der Grundlage bestätigter Normative durch
gesetzt und Einsparungen von Arbeitsplätzen in dem für 
die Inbetriebnahme neuer Kapazitäten erforderlichen 
Umfang ohne Zuführung von zusätzlichen Arbeitskräften 
gesichert werden;

— die mit den Plänen festgelegte Rang- und Reihenfolge für 
die Durchführung der Investitionsvorhaben eingehalten 
und keine Vorhaben außerhalb der Pläne realisiert wer-

- den;
— bei der Durchführung der Investitionen die produktions- 

bzw. leistungsbestimmenden Objekte zuerst realisiert 
werden.

Schlußbestimmnngen

§20

Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung erläßt 
der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission.

§21

(1) Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
— der Beschluß vom 16. Dezember 1970 über die Planung 

und Leitung des Prozesses der Reproduktion der Grund
fonds (GBl. II1971 Nr. 1 S. 1);


